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Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Bundesmuseen-Gesetz 2002 geändert wird; 
Stellungnahme 

Die GÖD ersucht um Aufnahme des untenstehenden Textes, damit endgültig 
festgeschrieben steht, dass ein Dachverband zwecks 
Kollektivvertragsverhandlungen zu bilden ist. 

.. § 
(1) Die Bundesmuseen sowie die Nationalbibliothek bilden gemeinsam den 
Dachverband der Museen, in den die Generaldirektoren bzw. Direktoren jedes 
Museums bzw. der Nationalbibliothek einen Vertreter/in zu entsenden haben. 

(2) Der Dachverband beschließt eine Geschäftsordnung und wählt mit 
Stimmenmehrheit eine/n Vorsitzende/no Der Dachverband ist für die im § 1 dieses 
Bundesgesetzes aufgezählten Einrichtungen des Bundes auf Arbeitgeberseite 
kollektivvertragfähig im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBI Nr. 22/1974. 
Ein vom Dachverband abgeschlossener Kollektivvertrag gilt für die 
Arbeitnehmerinnen der im Dachverband zusammengefassten Einrichtungen des 
Bundes. 

(3) Der Kollektivvertragsfähigkeit des Dachverbandes kommt im Verhältnis zur 
Kollektivvertragsfähigkeit anderer Interessenvertretungen oder Berufsvereinigung der 
Arbeitgeber der Vorrang zu. 
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(4) Der Dachverband hat unverzüglich die notwendigen Verhandlungen mit der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zum Abschluss eines Kollektivvertrages 
aufzunehmen, wobei dieser Kollektivvertrag bis spätestens 31.12.2016 
abzuschließen und mit Wirksamkeit 1.7.2017 in Kraft zu setzen ist. " 
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